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Kundeninformation zum Thema REACH & GHS/CLP 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage zu den Chemikalienverordnungen REACH (EG) Nr.1907/2006 und 
GHS/CLP (EG) Nr. 1272/2008. 
 
Die Einhaltung der Anforderungen gemäß der REACH (EG) Verordnung Nr.1907/2006 und der 
GHS/CLP (EG) Nr. 1272/2008 können wir Ihnen für die gelieferten Produkte bestätigen. Darüber 
hinaus stehen wir als Mitglied in Kontakt mit dem nationalen Industriegaseverband – IGV – und dem 
Verband der chemischen Industrie VCI.  
 

Die nachstehenden Stoffe, sind von der Registrierung gemäß der REACH-Verordnung, nach den 
Anhängen IV und V befreit: 
 

- Sauerstoff 
- Stickstoff 
- Argon 

 

- Helium 
- Neon 
- Krypton 
 

- Xenon 
- Kohlendioxid 
- Wasserstoff 
 

- Erdgas 
- Flüssiggas 
 

Ebenfalls sind die Gase für Arzneimittel und Lebensmittelzwecke von der Pflicht zur Registrierung 
ausgenommen. Notwendige Registrierungen werden durch die basi Schöberl GmbH & Co. KG 
durchgeführt bzw. von unseren Vorlieferanten. 
 

Industriegase und Schwimmbad-Hygieneprodukte sind als Stoffe und Gemische im Sinne der 
REACH-Verordnung anzusehen. Sie sind nicht als Erzeugnis im Sinne des Artikels 3 (3) REACH-
Verordnung definiert.  
 

In Industriegasen und Schwimmbad-Hygieneprodukte sind naturgemäß keine besonders 
besorgniserregender Stoffe (SVHC) enthalten. Die Frage nach der Einhaltung festgelegter 
Grenzwerte für SVHC trifft somit nicht zu – eine Informationspflicht nach Artikel 33 der REACH 
Verordnung ist hier nicht gegeben. 
 

Unabhängig davon enthalten unsere Sicherheitsdatenblätter für Gase, Gasgemische und 
Schwimmbad-Hygieneprodukte alle gefahrenrelevanten Stoffangaben gemäß der REACH- und 
GHS/CLP Verordnung. Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind über die Internetseite 
www.basigas.de verfügbar. 
 
 
 

Kontaktperson für die Umsetzung der REACH-und GHS/CLP-Verordnung ist: 
 
Christoph Mörsch, REACH/GHS-Koordinator 
Tel.: 0 72 22 / 5 05 - 2 77 
Fax: 0 72 22 / 5 05 – 24 277 
E-Mail: christoph.moersch@basigas.de 
 

Wir hoffen, dass wir Ihre Fragen aus heutiger Sicht zufriedenstellend beantwortet haben. 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne für weitergehende Ausführungen zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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